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c) die Abnahme des Investitionsvorhabens, soweit 
derartige Aufwendungen zusätzlich entstehen und 
weder von den Organen, denen die mit der Ab
nahme Beauftragten arbeitsrechtlich angehören, 
zu übernehmen, noch von den Hauptauftragneh
mern bzw. Auftragnehmern auf Grund von Ver
trägen oder geltenden Allgemeinen Liefer- und 
Leistungsbedingungen zu tragen sind.

§ 3
Im Investitionsplan werden keine Mittel vorgesehen 

für:
a) Instandhaltungen in allen Bereichen der Volks

wirtschaft und Maßnahmen zur Erhaltung des 
Wohnungsbestandes (mit Ausnahme von Werks
wohnungen),

b) Generalreparaturen an Ausrüstungen der privaten 
Wirtschaft,

c) Annullierungskosten (Kosten, die durch die Auf
hebung oder Änderung von Verträgen entstehen). 
Ergibt sich durch die Annullierung eine ökono
mische Verbesserung, so können die dabei auftre
tenden Kosten aus den durch die Annullierung ein
gesparten Investitiönsmitteln finanziert werden,

d) Vertragsstrafen, Schadenersatzleistungen, Verspä
tungszinsen, Wagenständsgelder und Straf
zuschläge sowie Kreditzinsen,

e) Mehrkosten, die durch die mangelhafte Vorberei
tung und Durchführung durch den Investitions
träger, Planträger bzw. Projektanten oder durch 
den Liefer- bzw. Leistungsbetrieb entstehen,

f) Anlaufkosten zur Aufnahme der Produktion bzw. 
zur Inbetriebnahme des Investitionsvorhabens,

g) auftrags- und typen gebundene Spezial Werkzeuge 
und Spezialvorrichtungen zur Produktion von In
vestitionsausrüstungen unabhängig von ihrer 
Wertgrenze und Nutzungsdauer.

§ 4
(1) Von den sozialistischen Genossenschaften, den 

Parteien und Massenorganisationen, den Religions
gemeinschaften, der privaten Industrie und der sonsti
gen privaten Wirtschaft sowie für den individuellen 
Bedarf können außerhalb des Investitionsplanes An
schaffungen vorgenommen und Baumaßnahmen durch
geführt werden, wenn hierfür keine geplanten staat
lichen Fonds (Materialfonds und Baukapazitäten) in 
Anspruch genommen werden.

(2) Die Anschaffungen können sich beziehen auf
a) gebrauchte bewegliche Grundmittel,
b) bewegliche Grundmittel, die nachweisbar für plan

mäßige Investitionen nicht vorgesehen sind. 3 4

(3) Bei Baumaßnahmen sind die Bestimmungen der 
Verordnung vom 4. Januar 1962 über die Staatliche 
Bauaufsicht (GBl. II S. 21) und die hierzu erlassenen 
Durchführungsbestimmungen sowie der Deutschen 
Bauordnung vom 2. Oktober 1958 (Sonderdruck Nr. 287 
des Gesetzblattes) zu beachten.

(4) Die Finanzierung von Anschaffungen und Bau
maßnahmen außerhalb des Investitionsplanes hat aus 
eigenen Mitteln und Krediten, die nicht zur Finanzie
rung planmäßiger Investitionsmaßnahmen vorgesehen 
sind, zu erfolgen.

§ 5
Rationalisierungsmaßnahmen, für die Rationalisie

rungskredite in Anspruch genommen werden, können 
außerhalb der bestätigten betrieblichen Investitions
pläne entsprechend den hierfür festgelegten Kreditbe
stimmungen durchgeführt werden. Das Kreditvolumen 
wTird insgesamt im Volkswirtschaftsplan — Teil Investi
tionen — festgelegt und materiell bilanziert.

A b s c h n i t t  2 
Gliederung des Investitionsplanes

(§§ 2 und 31 der Verordnung)

§ 6
Zu den Investitionen zur systematischen Rekonstruk

tion vorhandener Grundmittel bestehender Betriebe 
und gesellschaftlicher Einrichtungen gehören:
1. Erhaltungsmaßnahmen

a) Generalreparaturen (bei Haushaltsorganisationen 
Hauptinstandsetzungen für unbewertete und be
wertete Grundmittel),

b) Ersatzinvestitionen.
Generalreparaturen sind Instandsetzungsarbeiten 
von mindestens 500 DM im Einzelfall an Grundmit
teln mit über 2000 DM Bruttowert, die die Leistungs
oder Nutzungsfähigkeit wiederherstellen oder er
höhen. Ersatzinvestitionen, die zu den Erhaltungs
maßnahmen gehören, beziehen sich auf den Ersatz 
einzelner ausgeschiedener Grundmittel. Dabei soll 
der Ersatz grundsätzlich durch tedmisch höher ent
wickelte Grundmittel erfolgen.

2. Maßnahmen zur Einführung rationeller technolo
gischer Verfahren unter Ausnutzung und Umbau 
vorhandener Maschinen, Ausrüstungen und Bau
werke:
a) Modernisierung vorhandener Ausrüstungen, Me

chanisierung und Automatisierung einzelner Ar
beitsprozesse durch Umbau vorhandener An
lagen,

b) Verbesserung der Organisation der Arbeit und 
der Arbeitsplätze in Produktion und Verwaltung, 
Änderung der Fertigungsprinzipien in einzelnen 
Betriebsabschnitten,

c) sonstige organisatorische Verbesserungen, Er
leichterungen der Arbeit u. ä.,

d) Umbau von Bauwerken und Anlagen zur ratio
nelleren Ausnutzung.

3. Neuausrüstung von Betrieben und Einrichtungen mit 
modernsten hochleistungsfähigen Maschinen und sie 
ergänzender baulicher Anlagen:
a) Neuausrüstung mit einzelnen Maschinen und Aus

rüstungen, soweit sie nicht Ersatzinvestitionen 
gemäß Ziff. 1 Buchst, b darstellen, %

b) Neuausrüstung ganzer Produktionsabteilungen, 
Betriebsteile und Abteilungen von Einrichtungen, 
Neuausrüstung von Abteilungen zur Aufnahme 
neuer oder weiterentwickelter technologischer 
Verfahren und zur Verbesserung des Ablaufs der 
Produktion, des Transports, der Kontrolle und 
der Lagerwirtschaft,

c) Neuausrüstung ganzer Betriebe und Einrichtun
gen, verbunden mit organisatorischen und tech
nologischen Umstellungen zur Verbesserung der 
Produktionsprozesse, Konzentration, Spezialisie
rung, Verbesserung der Kooperation, Übergang 
von Einzelfertigung zur Serienfertigung und Mas
senfertigung u. a.


